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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Mit dem Postulat Feri sollte eine Prüfung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Politik vorgenommen werden. Yvonne Feri (sp, AG) wies in ihrem Anliegen darauf hin,
dass sich die Parlamentsarbeit stark verändert habe, die Komplexität der Dossiers
zunehme und immer mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier Familienarbeit
übernähmen. Eine Studie habe zudem gezeigt, dass Parlamentsmitglieder sehr viel Zeit
für politische Arbeit aufwendeten. Um Milizarbeit leben zu können, müsse also die
Vereinbarkeit von Parlamentsarbeit, Beruf und Betreuungsarbeit analysiert werden.
Dies sah auch das Büro-NR so und erwähnte in seiner Begründung gleich einen ganzen
Strauss verschiedener Vorstösse, die in letzter Zeit ähnliche Ideen verfolgt hatten. Die
parlamentarischen Initiativen Aebischer (sp, BE; Pa.Iv. 15.445), Roth-Bernasconi (sp, GE;
Pa.Iv. 14.463), Feri (Pa.Iv. 13.410), Galladé (sp, ZH; Pa.Iv. 11.453) und Dupraz (fdp, GE;
Pa.Iv. 04.483), oder die Postulate Feri (Po. 13.3691), Teuscher (gp, BE; Po. 06.3844) oder
Zisyadis (pda, VD; Po. 01.3232) seien zwar mehrheitlich erfolglos geblieben, die
Regelmässigkeit der Einreichung dieser Vorstösse zeige aber, dass das Anliegen nicht
nur dauerhaft aktuell sei, sondern zukünftig wohl auch noch an Bedeutung gewinnen
könnte. Das Büro beantragte deshalb Annahme des Postulats und forderte einen
umfassenden Bericht, der auch mögliche Verbesserungen und Anpassungen aufzeigen
sollte. 
Keine Freude an dieser Empfehlung, die in der Regel zu einer stillschweigenden
Überweisung führt, hatte Thomas Aeschi (svp, ZG), der das Postulat bekämpfte, was
bedeutet, dass es in einer der nächsten Nationalratssessionen zur Diskussion
traktandiert werden wird.

POSTULAT
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2019 kam es schliesslich zur Debatte um das Postulat Feri, das
einen Bericht zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik verlangt.
Yvonne Feri (sp, AG) machte sich für ihr Anliegen stark, indem sie an die Ratskolleginnen
und -kollegen appellierte, ihre Idee als Chance und nicht als Gefahr zu sehen. Die
Arbeitsweise des Parlaments werde seit Jahren mit zahlreichen Vorstössen hinterfragt,
stecke aber nach wie vor in veralteten Strukturen. Ein Überdenken aller möglichen
Varianten könne nicht nur zeigen, ob es vielleicht gar keine Veränderungen brauche,
sondern vielleicht auch ganz neue Wege öffnen. Thomas Aeschi (svp, ZG), der das vom
Büro zur Annahme empfohlene Postulat bekämpft hatte, sah darin hingegen keine
Chance, sondern lediglich eine neue, teure, mit Steuergeldern finanzierte Studie, die
letztlich nichts ändern werde. Es sei besser, konkrete Anliegen vorzubringen, als immer
wieder neue Bericht zu schreiben. Edith Graf-Litscher (sp, TG) nahm Stellung für das
Büro und sah – auch aufgrund der zahlreichen Vorstösse der letzten Jahre – die Zeit
reif für eine fundierte Analyse zur Vereinbarkeit von Ratsarbeit, Familie, Beruf und
Ausbildung. Der Nationalrat nahm das Postulat mit 109 zu 62 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. 1

POSTULAT
DATUM: 11.06.2019
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Thomas Aeschi (svp, ZG) verlangte in einer Motion Parallelität zwischen den
Verjährungsregeln der Mehrwertsteuer, der Verrechnungssteuer und den
Stempelabgaben herzustellen. Bisher waren bei der Verrechnungssteuer und bei den
Stempelabgaben die Festsetzungsverjährung – also die Frist für die steuerpflichtige
Person, die Selbstveranlagung zu ändern, und diejenige für die Behörden, eine
Steuerforderung festzusetzen – und die Bezugsverjährung – also die Frist für die
Eintreibung der Steuern – rechtlich nicht getrennt aufgeführt worden. Zudem gab es
keine absolute Verjährung, also keine Verjährungsfrist, die nicht unterbrochen werden
konnte und die nicht stillstand. Dadurch konnten Steuerforderungen durch
Verjährungsunterbrechungen „ewig“ aufrechterhalten werden. Aeschi schlug daher vor,
in Übereinstimmung mit dem Mehrwertsteuergesetz bei der Verrechnungssteuer und
bei den Stempelabgaben zwischen Festsetzungs- und Bezugsverjährung zu

MOTION
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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unterscheiden und jeweils eine relative Verjährungsfrist – eine Frist, in der allfällige
Anträge auf Festsetzung oder Korrektur der Steuerforderungen eingereicht werden
müssen – von fünf Jahren sowie eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren
einzuführen. Ebenfalls dem Mehrwertsteuergesetz entsprechend sollten die
Unterbrechungsgründe der Verjährung bei der Verrechnungssteuer und den
Stempelabgaben abschliessend aufgezählt werden. Dies sei nötig, da bei diesen
„Selbstdeklarationssteuern“ ein erhöhtes Bedürfnis nach Rechtssicherheit bestehe,
erklärte der Motionär. Zudem würden damit die Verfahren beschleunigt. Es gebe
überdies keinen Grund, wieso diesbezüglich zwischen den drei
Selbstdeklarationssteuern Unterschiede bestehen sollten. 
Der Bundesrat entgegnete, dass eine solche Änderung den Zweck der
Verrechnungssteuer – die Sicherung der direkten Steuern – unterlaufen würde, weil
dadurch ihre Verjährungsfrist kürzer wäre als diejenige der Kantons- und
Bundessteuern, bei denen die absolute Verjährungsfrist 15 Jahre beträgt. Bei der
Stempelabgabe sei eine Neuregelung aufgrund der geringen Anzahl Betroffener sowie
der automatisierten und unproblematischen Abwicklung nicht notwendig. Zudem könne
es zu vermehrtem Eintritt der Verjährung von Steuerforderungen und zu einer
Verunmöglichung von rechtskonformer Besteuerung kommen. So könnten bei
Verrechnungssteuer und Stempelabgaben bereits jetzt vermehrt Handlungen mit dem
Ziel, die Justizverfahren in die Länge zu ziehen, beobachtet werden, was durch eine
entsprechende Änderung noch verstärkt werden könnte. 

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion, wobei
Finanzminister Maurer zusätzlich zu den bereits schriftlich vom Bundesrat dargelegten
Argumenten darauf hinwies, dass auch der Zeitpunkt im Hinblick auf die laufende
Revision des Verrechnungssteuergesetzes und die Diskussion über die Abschaffung der
Stempelsteuer nicht sinnvoll sei. Falls gewünscht, wäre ein solcher Vorschlag „im
Zusammenhang mit einer möglichen Vorlage zur Stempel- und Verrechnungssteuer“ zu
diskutieren. Knapp nahm die grosse Kammer den Vorstoss dennoch mit 101 zu 92
Stimmen an. Die SVP- und FDP-Fraktionen stimmten der Motion geschlossen, die BDP-
Fraktion teilweise zu. 2

Zwischen der Ständeratsdebatte zum AHV-Steuer-Deal, wie die Steuervorlage 17 trotz
neuem Namen (STAF) hauptsächlich genannt wurde, und deren Behandlung im
Nationalrat geriet die Vorlage von verschiedenen Seiten weiter unter Druck. 
Kritisch zeigten sich zum Beispiel die Städte, denen durch die Änderungen der WAK-SR
am bundesrätlichen Vorschlag Mindereinnahmen drohten: CHF 315 Mio. sollen ihnen
durch den Verzicht auf eine Erhöhung der minimalen Dividendenbesteuerung, wie sie
der Vorschlag des Bundesrates noch beinhaltet hatte, verloren gehen. Dies müsse mit
Bundeskompensationen ausgeglichen werden, zudem solle die Gemeindeklausel
strenger formuliert werden, schlugen verschiedene Städtevertreterinnen und -vertreter
vor. 
Auch Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) zeigte sich als Vertreter des Gewerbeverbands
gegenüber dem AHV-Steuer-Deal kritisch. Er schlug vor, die zusätzlichen Gelder für die
AHV nicht durch Lohnerhöhungen, sondern durch eine Mehrwertsteuererhöhung um
0.3 Prozent zu erzielen. Dies sei gerechter, weil so auch Pensionierte ihren Beitrag an
die Gesundung der AHV leisten müssten und die Kosten dafür nicht ausschliesslich von
Arbeitstätigen und Unternehmen getragen würden. Dieser Vorschlag stiess jedoch auf
vielseitige Kritik: Einerseits sah SP-Vizepräsident Beat Jans (sp, BS) darin eine
Gefährdung des fragilen Kompromisses, den die WAK-SR ausgehandelt hatte.
Andererseits betonte CVP-Nationalrat Markus Ritter (cvp, SG), dass die von der
Unternehmenssteuerreform stark profitierenden Unternehmen zumindest die Hälfte
der Kosten der AHV-Zusatzfinanzierung übernehmen sollten. In der FK-NR fand Biglers
Vorschlag jedoch Anklang; in ihrem Mitbericht von Ende Juni 2018 an die WAK-NR zog
die Finanzkommission mit 13 zu 9 Stimmen (2 Enthaltungen) eine Gegenfinanzierung
des AHV-Zuschusses über eine Mehrwertsteuererhöhung einer Erhöhung der
Lohnprozente vor. 
Einen weiteren Vorschlag für die Finanzierung des AHV-Zuschusses präsentierte die
SGK-NR in ihrem Mitbericht anfangs Juli: Äusserst knapp, mit 13 zu 12 Stimmen, schlug
sie vor, neben der Zusatzfinanzierung durch das vollständige Demographieprozent –
dem seit 1999 zusätzlich erhobenen Mehrwertsteuerprozent – auch auf Leistungsseite
zu handeln: In vier Schritten sollte das Rentenalter der Frauen ab 2020 auf 65 Jahre
angehoben werden. Der Bundesbeitrag an die AHV sollte anfänglich auf 21.5 Prozent
erhöht, anschliessend bis 2030 auf 20.5 Prozent reduziert werden. Die zusätzlichen
Gelder für die AHV würden durch die Bundeskasse – geäufnet durch die dynamischen
Effekte der Steuervorlage – gesprochen. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Am heftigsten kritisierten Exponenten der SVP den AHV-Steuer-Deal. Entsprechend
zahlreich waren auch die von ihnen vor der Behandlung durch die WAK-NR
eingereichten Änderungsvorschläge. Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) wurde
nicht müde zu betonen, dass der «Kuhhandel» chancenlos sei. Statt der Erhöhung der
Lohnprozente sollte die AHV-Zusatzfinanzierung über die Streichung der
Kohäsionsmilliarde, eine Reduktion der Ausgaben für die Entwicklungshilfe und durch
strengere Vorgaben für die Unterstützung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen
und Sans-Papiers sichergestellt werden. Ferner schlug Nationalrat Aeschi eine
Erhöhung der Abzüge zum Beispiel für Krankenkassenprämien und Zinserträge auf
Sparkonten bei der direkten Bundessteuer vor. Dies blieb jedoch nicht der einzige
Vorschlag des SVP-Fraktionspräsidenten. Unter anderem schlug er zudem vor, die
bereits sehr umfassende Vorlage noch zu vergrössern: Da die Reform der
Unternehmenssteuern direkt mit dem Finanzausgleich (NFA) verbunden ist, soll die
Steuervorlage 17 um den Kompromiss der Finanzdirektoren zur NFA ergänzt werden. 
Gleich mehrere Seiten brachten schliesslich eine bereits häufiger geäusserte Forderung
wieder ins Spiel: Die FK-NR, die SGK-NR sowie Grünen-Präsidentin Regula Rytz (gp, BE)
reichten Anträge auf Aufteilung des AHV-Steuer-Deals in zwei miteinander verknüpfte
Entwürfe ein. Diese sollten nur gemeinsam in Kraft treten können, jedoch würde falls
nötig über beide getrennt abgestimmt. So könne die bisherige «demokratiepolitisch
fragwürdige» Vorgehensweise korrigiert werden, erklärte Rytz. 

Die WAK-NR hatte folglich in ihren darauffolgenden Sitzungen unzählige Anträge zu
behandeln, ihr Urteil fiel jedoch zu beinahe allen negativ aus. Mitte August lehnte sie
den Antrag der FK-NR zur Zusatzfinanzierung der AHV über eine
Mehrwertsteuererhöhung deutlich ab, weil dadurch eine Verfassungsänderung und
somit ein obligatorisches Referendum nötig würden. Sie entschied sich überdies unter
anderem gegen Anträge auf Streichung der sozialen Kompensation, auf Erhöhung der
Teilbesteuerung der Dividenden oder auf eine Verschärfung des Gemeindeartikels.
Auch eine Aufteilung des Vorschlags befürwortete sie nicht, da sie eine einzige Vorlage
für transparenter hielt als zwei separate Vorlagen. Das «Volk sei in der Lage, die Reform
als Ganzes zu beurteilen», erklärte sie in ihrer Medienmitteilung. Anfang September
entschied sich die WAK-NR zusätzlich gegen Änderungsvorschläge beim Steuerteil der
Vorlage: Sie wollte keine Änderungen an der Patentbox oder am Abzug für Forschung
und Entwicklung; und auch eine Zulassung des Abzugs für Eigenfinanzierung für alle
oder zumindest für weitere Kantone hiess sie nicht gut. Einzig bezüglich des
Kapitaleinlageprinzips (KEP) entschied sie, dass Kapitalreserven von seit Annahme der
USTR II zugezogenen Unternehmen von der Rückzahlungs- und Teilliquidationsregel zu
befreien seien. Folglich unterstützte die WAK-NR den Vorschlag ihrer
Schwesterkommission weitgehend. Dies überraschte zahlreiche Medien insofern, als
aufgrund der Mehrheit der SVP und der FDP in der Kommission die Zukunft des AHV-
Steuer-Deals vor der abschliessenden Kommissionssitzung als höchst ungewiss gegolten
hatte. 
Nach diesem Entscheid der WAK-NR gab sich die SVP-Fraktion jedoch noch nicht
geschlagen. In ihrer kurz darauf stattgefundenen Fraktionssitzung bemühten sich die
SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier darum, die Fronten zu schliessen. Hatten
sich einige Mitglieder der SVP-Fraktion, allen voran Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR), anfangs noch für den AHV-Steuer-Deal ausgesprochen, liess nun auch sie
verlauten, sie hätte die von der WAK-NR abgelehnten Änderungen bevorzugt.
Fraktionspräsident Aeschi erklärte, dass die SVP-Fraktion einen Rückweisungsantrag an
den Bundesrat stellen werde, wobei dieser einen neuen Vorschlag ausarbeiten solle,
den Aeschi bereits skizzierte: Nach einer siebenjährigen Übergangsfrist sollten die
Steuerprivilegien abgeschafft werden. Die Kantone könnten dann nach eigenem
Ermessen die bisher geplanten Steuererleichterungen einführen und erhielten dazu
wiederum einen höheren Anteil an den Bundessteuern. Dieser Vorschlag der SVP stiess
auf breite Kritik. Nationalrat Leo Müller (cvp, LU) zum Beispiel bezeichnete ihn als
«utopisch» und als «Provokation» für die Linke, da die Vorlage beinahe identisch sei
mit der abgelehnten USR III. 

Kurz vor der Behandlung der Vorlage im Nationalrat war die Ausgangslage somit noch
immer sehr unübersichtlich. Wie die Medien beschrieben, verliefen die Spaltungen
nicht mehr wie bei der USR III zwischen Linken und Bürgerlichen, sondern innerhalb der
Blöcke und Parteien. So sei noch immer nicht klar, wie geeint die SVP gegen die Vorlage
sei. Bei der FDP würden sich vor allem die Jungliberalen – so wie generell beinahe alle
Jungparteien – gegen den Deal aussprechen, bei der SP lehne der linke Flügel die
Steuererleichterungen ab, genauso wie die Grünen. Die BDP und die GLP missbilligten
die Verknüpfung von AHV und Steuerreform und weder Wirtschaftsverbände noch
Gewerkschaften konnten sich im Vorfeld der Parlamentsdebatte auf eine gemeinsame
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Linie einigen. Mit Spannung wurde folglich die Nationalratsdebatte in der Herbstsession
2018 erwartet. 3

Anfang 2019 stimmte auch die WAK-NR der durch den Ständerat erfolgten Änderung
der Motion Jauslin (fdp, AG) für eine Harmonisierung der Zinsen bei
Bundessteuererlassen mit 17 zu 8 Stimmen zu. Eine Minderheit beantragte dem
Nationalrat hingegen, die geänderte Motion abzulehnen: Sie befürchtete, dass der
Bundesrat die Verzugs- und Vergütungszinsen durch den Verzicht auf deren Anbindung
an die Marktentwicklung auf 5 Prozent und nicht auf die gewünschten 3 Prozent
festsetzen werde. Stattdessen sollten die Ratsmitglieder der parlamentarischen
Initiative Regazzi (cvp, TI; Pa.Iv. 16.470) vertrauen, mit der die Verzugszinsen an die
Marktzinsen angepasst werden sollen, erklärte Thomas Aeschi (svp, ZG) für die
Minderheit im Nationalrat, der die geänderte Motion in der Frühjahrssession 2019
beriet. Matthias Jauslin zeigte sich in der Folge besorgt um die Harmonisierung der
Verzugszinsen der verschiedenen Steuern, die in der Initiative nicht enthalten ist.
Finanzminister Maurer betonte, die geänderte Motion Jauslin bei Annahme zusammen
mit der parlamentarischen Initiative Regazzi behandeln zu wollen. Der Nationalrat folgte
der Mehrheit mit 118 zu 65 Stimmen und nahm die geänderte Motion Jauslin an. 4

MOTION
DATUM: 30.01.2019
ANJA HEIDELBERGER

«Der Bundesrat will für einmal nicht die Welt verbessern, (...) er will ein ganz kleines
Steuerproblem lösen», beteuerte Finanzminister Maurer gegen Ende der
nationalrätlichen Debatte zur Erhöhung des Steuerabzugs von Kosten für die
Betreuung von Kindern durch Dritte in der Frühjahrssession 2019. Der Bundesrat hatte
beabsichtigt, im Rahmen seiner Fachkräfte-Initiative den Steuerabzug für externe
Kinderbetreuung zu erhöhen, um so für Personen mit hohen Einkommen Anreize zu
schaffen, sich trotz Kindern stärker in die Arbeitswelt zu integrieren. Finanzminister
Maurer rechnete mit etwa 2500 Vollerwerbsstellen, die so besetzt werden könnten. Das
beschränkte Zielpublikum der Massnahme erachteten aber verschiedene
Kommissionsminderheiten als diskriminierend – diese reichten folglich weiterführende
Vorschläge ein. 
Den Anfang machte Jacqueline Badran (sp, ZH) mit einem Rückweisungsantrag an die
WAK-NR: Diese solle anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung einen
Systemwechsel hin zu einem Gutschriftensystem für Kinder einrichten, durch das
Familien unabhängig von Lebensform und Einkommen für jedes Kind eine Gutschrift
erhielten. Die bisherigen Kinderabzüge sollten hingegen gestrichen werden. Dadurch
könne die Ungleichbehandlung der Familien aufgrund ihrer Einkommenshöhe durch die
bisherige Regelung korrigiert werden. Der Nationalrat folgte diesem Antrag nicht und
sprach sich mit 134 zu 54 Stimmen für Eintreten aus. 
Regula Rytz (gp, BE) erachtete Familien mit hohen Einkommen durch die aktuelle
Regelung als benachteiligt, da diese die Betreuungsplätze durch ihre Steuern
finanzierten, selbst aber keine finanzielle Unterstützung erhielten und die vollständigen
Betreuungstarife bezahlen müssten. Daher wollte sie diese Familien entlasten, indem
der vom Bundesrat vorgesehene Abzug auf die Betreuung in institutionellen
Betreuungsformen wie Kitas, Tagesschulen, Tagesfamilien oder Tagesmütter begrenzt
würde. Dadurch könne überdies verhindert werden, dass die Kosten von privat
angestellten Nannys, die überdies Hausarbeit verrichteten, ebenfalls abgezogen werden
könnten, argumentierte Rytz. Ihr Antrag fand jedoch nur in der SP und bei den Grünen
Unterstützung und wurde mit 139 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) verworfen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) argumentierte mit einer Ungleichbehandlung
verschiedener Familien: Er kritisierte, dass die Vorlage nur jenen Familien
Betreuungsabzüge gewähre, die ihre Kinder gegen Entgelt fremdbetreuen liessen.
Familien, die ihre Kinder selbst betreuten oder private Lösungen gefunden hätten,
würden so diskriminiert. Darum schlug er vor, den Abzug der
Kinderdrittbetreuungskosten auch dann zu gewähren, wenn keine direkten Kosten
anfielen. Diese Lösung – gemäss Kommissionssprecherin Kathrin Bertschy (glp, BE) von
der Kommission als Neuauflage der SVP-Familieninitiative eingestuft – fand nur bei
einem Grossteil der SVP-Fraktion, der Hälfte der CVP/EVP-Fraktion und bei einem
Mitglied der BDP Anklang und wurde folglich mit 116 zu 74 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. 
In eine ähnliche Richtung ging der Einzelantrag Kutter (cvp, ZH), der die allgemeinen
Kinderabzüge, also unabhängig von der Betreuungssituation der Kinder, von CHF 6'500
auf CHF 10'000 erhöhen wollte. Trotz des Einwands des Finanzministers, dass ein
Vorschlag, der CHF 350 Mio. koste, nicht einfach angenommen werden könne, ohne
dass er zuvor in der Vernehmlassung gewesen sei, stimmte ihm der Rat mit 100 zu 92

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu: Die Fraktionen der SVP und der CVP/EVP sowie eine
Mehrheit der BDP-Fraktion stellten sich hinter die höheren Kinderabzüge. 
In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 131 zu 48 Stimmen (bei 14
Enthaltungen) für die Vorlage aus. Die Nein-Stimmen stammten von den Mitgliedern der
SP, von einem Teil der Grünen sowie von einzelnen SVP-Mitgliedern. 5

In der Sondersession im Mai 2019 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des
Kantons Freiburg für eine allgemeine Steueramnestie. Die WAK-NR hatte zuvor mit 16
zu 8 Stimmen beantragt, aufgrund der Verletzung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit
durch Steueramnestien sowie aufgrund ihrer negativen Folgen für die Steuermoral auf
Folgegeben zu verzichten. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) setzte sich dafür ein, dass
die Kantone die Möglichkeit erhielten, kantonale Steueramnestien durchzuführen. Mit
102 zu 75 Stimmen entschied sich der Nationalrat wie zuvor bereits der Ständerat gegen
Folgegeben und lehnte damit die Standesinitiative endgültig ab. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-SR empfahl mit 6 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) die Ablehnung der Motion
Aeschi (svp, ZG) für eine Parallelität zwischen den Verjährungsregeln der
Mehrwertsteuer, der Verrechnungssteuer und den Stempelabgaben. In ihrer
Argumentation schloss sich die Kommission dem Bundesrat an und erklärte in ihrem
Bericht unter anderem, sie sehe keinen verjährungsrechtlichen Zusammenhang
zwischen den drei Steuerarten. 
In der Sommersession 2019 lehnte der Ständerat die Motion stillschweigend ab. 7

MOTION
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

In der Sommersession 2016 ging die Beratung der Teilrevision des
Mehrwertsteuergesetzes in die zweite Parlamentsrunde. In der ersten Lesung hatten
National- und Ständerat die Stossrichtung der Teilrevision gutgeheissen, waren sich
aber nicht in allen Punkten einig geworden. Dies änderte sich auch in der zweiten
Lesung nicht. Grund dafür war die knappe Annahme (93 zu 90 Stimmen bei 5
Enthaltungen) zweier gleichlautender Einzelanträge Aeschi (svp, ZG) und Bigler (fdp, ZH)
im Nationalrat, die eine Praxisänderung beim Vorsteuerabzug forderten und diesen
auch bei Leistungen gewähren wollten, die von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind.
Dadurch könnten beispielsweise Bauherren die Vorsteuer geltend machen und müssten
diese erst beim Verkauf oder der Vermietung des Wohnhauses wieder zurückzahlen.
Finanzminister Maurer fand wenig Gefallen an diesem Vorschlag, da der Staat dadurch
"eine Art Bank" spielen müsse. Die einmaligen Mindereinnahmen schätzte Maurer auf
rund CHF 1 Mrd. Für den Antrag hatten im Nationalrat SVP, FDP und BDP gestimmt.
Ohne Chance blieb dieser Anpassungsvorschlag dafür im Ständerat. Auf Anraten ihrer
Wirtschaftskommission (WAK-SR) stellte sich die kleine Kammer oppositionslos auf die
Seite des Bundesrates. Dafür schloss sich die kleine Kammer bei der Frage über die
Besteuerung von Subventionen und Leistungen zwischen Gemeinwesen und im Bereich
der steuerfreien Grundstückkäufe dem Nationalrat an. Erstere sei, so
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR), noch nicht entscheidungsreif und bei
Letzterem könne die bisherige Praxis bestätigt werden, auch wenn man sie nicht
festschreibe. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2016
DAVID ZUMBACH

Sozialpolitik

01.01.90 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Rund ein Jahr, nachdem sich der Ständerat ausführlich mit der Reform der
Altersvorsorge 2020 beschäftigt hatte, lag der Ball beim Nationalrat. Die
Aufmerksamkeit war gross, das SRF übertrug die Eintretensdebatte live. Nationalrat
Aeschi (svp, ZG) stellte einen Antrag, die Vorlage in verschiedenen Teilen zu beraten und
damit dem Volk die Möglichkeit zu geben, einzeln zu den Reformelementen Stellung zu
nehmen. In einem ersten Paket sollen demnach die gemäss dem Antragsteller
unbestrittenen Elemente wie die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre
oder die Flexibilisierung des Referenzalters behandelt werden. Die übrigen Fragen
sollten an die Kommission zurückgewiesen werden, die diese in einem zweiten und
dritten Massnahmenpaket weiterführen sollte. Nach dem „voraussehbaren Nein an der
Urne” – so der Antragsteller – wüsste man sonst wieder nicht, welche Elemente das Volk
befürworte, respektive ablehne. Der Freiburger Nationalrat Jean-François Steiert (sp,
FR) hingegen argumentierte, dass durch diese „Salamitaktik” das Rentenalter der
Frauen angehoben würde, ohne dass ihre durchschnittlich um CHF 250'000 tiefere
Rente kompensiert werde. Dies könne lediglich durch die Behandlung der Vorlage als
Gesamtpaket verhindert werden. Der Nationalrat lehnte den hauptsächlich von
Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SVP unterstützten Antrag Aeschi mit 54
zu 129 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) ab.

Die Eintretensdebatte war geprägt von der Abstimmung zur AHVplus-Initiative, die nur
Tage zuvor mit 41 zu 59 Prozent abgelehnt worden war. Insbesondere wurde darüber
gestritten, ob dieses „Nein” als allgemeine Ablehnung einer Erhöhung der AHV-Rente –
als welche sie zum Beispiel Bruno Pezzatti (fdp, ZG) oder Lorenz Hess (bdp, BE)
darstellten – verstanden werden kann oder nicht. In der Detailberatung, bei der die
Vorlage in sieben thematischen Blöcken behandelt wurde, schuf der Nationalrat
zahlreiche Differenzen zum Ständerat. Im ersten Block wurden insbesondere das
Referenzalter und die Flexibilisierung des Rentenalters sowie die Bestimmungen zur
Berechnung der AHV-Rente behandelt. Besonders umstritten war hier die Frage der
Erhöhung des Referenzalters für Frauen. Zwei Minderheiten Feri (sp, AG) beantragten
dem Nationalrat, auf diese Erhöhung zu verzichten, was die Antragstellerin damit
begründete, dass Männer beim flexiblen Rentenalter bevorzugt würden, weil Frauen ihr
Leben lang unbezahlte Arbeit leisteten und für die bezahlte Arbeit schlechter entlohnt
würden. Dies solle durch die Beibehaltung des Referenzalters von 64 Jahren für Frauen
anerkannt werden. Der Nationalrat entschied sich jedoch mit 137 zu 57 Stimmen (0
Enthaltungen) für die Angleichung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre, wobei
sich – im Unterschied zum Ständerat – die SP- und Grünen-Fraktionen geschlossen
gegen die Erhöhung aussprachen. 

Im zweiten Block unterschieden sich die Mehrheiten im Nationalrat mehrmals von
denjenigen im Ständerat: So beschloss der Nationalrat, Personen mit Anrecht auf
Altersrenten keine Kinderrenten auszuzahlen sowie Witwen- und Witwerrenten nur
noch auszubezahlen, wenn eine Person ein Kind mit Anspruch auf Waisenrente hat. Die
Waisenrenten an Pflegekinder schränkte er insofern ein, als sie in Zukunft nur noch
ausbezahlt werden, wenn die Pflegekinder ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt
in der Schweiz haben.

Hitzig diskutiert wurde vor allem der dritte Block, in dem sich der Nationalrat der
Zusatzfinanzierung der AHV, dem Interventionsmechanismus und dem Bundesbeitrag –
gemäss Ruth Humbel (cvp, AG) die Kernpunkte der Vorlage – widmete. Den
Bundesbeitrag legte der Nationalrat bei 20 Prozent der jährlichen Ausgaben der
Versicherung fest, während sich der Ständerat noch für den bisherigen Betrag von 19.55
Prozent ausgesprochen hatte. Diese Erhöhung machte eine Abstimmung zur
Schuldenbremse nötig, wobei das qualifizierte Mehr erreicht wurde. Anschliessend
folgten die Abstimmungen zum Sargnagel der Vorlage, wie es wiederum Ruth Humbel
formuliert hatte: dem Interventionsmechanismus. Zur Überwachung des finanziellen
Gleichgewichts lagen verschiedene Massnahmen vor. So stand eine Zustimmung zum
Beschluss des Ständerats – also zu einer einstufigen Verpflichtung zu nicht-
automatischen Stabilisierungsmassnahmen, wenn der Stand des AHV-Ausgleichsfonds
unter 80 Prozent einer Jahresausgabe sinken sollte – (Mehrheit der SGK-NR), eine
Ergänzung dieses einstufigen Vorgehens durch einen automatischen Solidaritätsbeitrag
der Rentner und Rentnerinnen sowie durch eine temporäre Beitragserhöhung
(Minderheit I Humbel), eine Ergänzung durch eine automatische Erhöhung des
Referenzalters pro Kalenderjahr um 6 Monate auf maximal 24 Monate (Minderheit III de
Courten (svp, BL)) sowie eine gänzliche Streichung des Interventionsmechanismus

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2016
ANJA HEIDELBERGER
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(Minderheit II Weibel (glp, ZH)) zur Debatte. Der Einzelantrag Pezzatti (fdp, ZG) sah
zudem vor, den Interventionsmechanismus in eine separate Vorlage auszulagern, um
die Gesamtvorlage nicht zu gefährden. Die Minderheit II (Weibel), geschlossen
unterstützt von der BDP und GLP, war gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
chancenlos (180 zu 14 Stimmen). Dieser unterlag jedoch genauso wie die Minderheiten I
(Humbel, unterstützt von SP, GPS, CVP und BDP) und III (de Courten, unterstützt von der
SVP) dem Mehrheitsantrag (grösstenteils unterstützt von FDP und SVP). Vor die Wahl
gestellt, den Interventionsmechanismus im Rahmen der Altersvorsorge 2020 oder in
einer separaten Vorlage umzusetzen, entschied sich der Nationalrat grossmehrheitlich
für letztere Option und nahm den Einzelantrag Pezzatti mit 187 zu 9 (GLP- oder CVP-)
Stimmen an. Als letzte Frage dieses Blocks wurde die maximal mögliche Höhe der
Anhebung der Mehrwertsteuersätze behandelt. Hier schwankten die Vorschläge
zwischen 0.3 Prozentpunkten (Minderheit II Frehner (svp, BS)), 0.6 Prozentpunkten
(Mehrheit der SGK-NR) und 1 Prozentpunkt (Ständerat, Minderheit I Humbel). Der
Nationalrat entschied sich für den Mittelweg und schuf mit der Erhöhung um 0.6
Prozentpunkte erneut eine Differenz zum Ständerat. 

Der vierte Block umfasste Massnahmen in der zweiten Säule, konkret den
Mindestumwandlungssatz und die Ausgleichsmassnahmen im BVG. Dabei pflichtete der
Nationalrat dem Erstrat mit 141 zu 51 Stimmen (3 Enthaltungen) gegen den Willen der SP
und der Grünen deutlich bei und senkte den Mindestumwandlungssatz von 6.8 auf 6
Prozent. Um eine Kompensation des tieferen Umwandlungssatzes innerhalb des BVG zu
ermöglichen, entschied sich der Nationalrat relativ knapp zur Abschaffung des
Koordinationsabzugs (100 zu 89 Stimmen bei 7 Enthaltungen) sowie für eine Reduktion
der gestaffelten Altersgutschriften auf zwei Ansätze (25-44: 9%, 45-Referenzalter:
13.5% des versicherten Lohns). Letztere soll zusätzlich der Diskriminierung älterer
Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken. Hingegen verzichtete er trotz
Anpassung des Mindestumwandlungssatzes auf eine Garantie des Leistungsniveaus der
Übergangsgeneration (Personen über 40 (Bundesrat) respektive 50 Jahren (Ständerat))
im Rahmen des Sicherheitsfonds. 

Im fünften Block standen die Ausgleichsmassnahmen in der AHV sowie der
Ehepaarplafonds zur Debatte. Bei der Höhe der Vollrenten sprach sich der Nationalrat
für die Beibehaltung des geltenden Rechts aus und schuf damit eine gewichtige
Differenz zum Ständerat, der die Altersrente als Kompensation für die Reduktion des
Umwandlungssatzes um 70 Franken erhöhen wollte. Auch die Erhöhung des
Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent (Ständerat, Minderheiten I (Humbel) und IV
(Feri)) respektive auf 160 Prozent (Minderheit II Humbel), die sowohl von Befürwortern
als auch von Gegnern im Nationalrat als Reaktion auf die Volksinitiative gegen die
Heiratsstrafe empfunden wurde, lehnte die grosse Kammer ab. Um dem
Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern gerecht zu werden, hatte die Mehrheit
der SGK-NR zudem vorgeschlagen, die Summe der Erwerbseinkommen der Frauen mit
einem Zuschlag zu belegen, „der dem nach objektiven Kriterien nicht erklärbaren Anteil
am allgemeinen Lohnunterschied entspricht”. Dies scheiterte jedoch am Widerstand
von FDP.Die Liberalen und SVP sowie vereinzelten anderen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern. 

Der sechste Block beinhaltete institutionelle Massnahmen, der siebte Block weitere zu
klärende Details. Hier entschied sich der Nationalrat unter anderem dafür,
Risikobeiträge nach individuellen Grundsätzen zu berechnen (139 zu 53 bei 1
Enthaltung), während der Ständerat einen Passus zu kollektiven Grundsätzen ergänzt
hatte. Des Weiteren lehnte der Nationalrat eine Erhöhung der Beiträge der
Selbständigerwerbenden mit 129 zu 65 Stimmen ab.

In den Gesamtabstimmungen zu den drei Vorlagen (Bundesgesetz über die Reform der
Altersvorsorge 2020, Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer und Bundesbeschluss über die Wahrung des finanziellen
Gleichgewichts der AHV) zeigten sich nur die FDP.Die Liberalen und die Grünliberalen
mit allen drei Vorlagen einverstanden. Die Reform der Altersvorsorge 2020 lehnten die
Fraktionen der SP und der Grünen in der Gesamtabstimmung ab, da der Nationalrat
gemäss Silvia Schenker (sp, BS) in den letzten Tagen ein Massaker angerichtet habe.
Auch bei der CVP- und BDP-Fraktion fand die Vorlage kaum noch Zustimmung, ein
Grossteil von ihnen enthielt sich der Stimme. Die Zusatzfinanzierung der AHV durch
eine Mehrwertsteuererhöhung hingegen wurde von einer Minderheit der SVP-Fraktion
abgelehnt, die meisten übrigen SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier
enthielten sich zusammen mit denjenigen der SP und der Grünen der Stimme. Am
umstrittensten war der Bundesbeschluss zum finanziellen Gleichgewicht der AHV, bei
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dem es um den Interventionsmechanismus ging: Hier standen sich 99 Ja-Stimmen aus
der SVP-, FDP- und GLP-Fraktion und 90 Nein-Stimmen aus der SP-, CVP-, GPS- und
Teilen der BDP-Fraktion gegenüber. Somit entschied sich der Nationalrat auch hier
insgesamt knapp für die zuvor beschlossenen Änderungen. 9
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